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DEVICELOCK ENDKUNDEN-LIZENZVERTRAG 
 

Dieser Endkunden-Lizenzvertrag (der “Vertrag”) ist ein rechtlich bindender Vertrag zwischen 
ihnen (entweder einem Individuum oder einer Gruppe, dem “Benutzer”) und der DeviceLock, 
Inc. (hier auch als Lizenzgeber bezeichnet) im Bezug auf die Software DeviceLock (der 
„Software“ oder das „Programm) inklusive ausnahmslos a) sämtlicher Inhalte der Dateien, 
Disk(s), CD-ROM(s) oder anderer Medien, die in Verbindung zu diesem Vertrag stehen, 
sowie aller Formen von Code, z.B. Source-Code, Objekt-Code und b) aller Nachfolge-
Upgrades, Korrekturen, Patches, Modifikationen, Kopien, Zusatzmodulen oder Wartungs-
Veröffentlichungen der Software die, so nötig, durch die DeviceLock, Inc. ihnen gegenüber 
lizensiert werden (zusammenfassend als „Updates“ bezeichnet) und c) zugehörige Benutzer-
Dokumentationen wie auch weiterführendes erläuterndes Material oder Dateien in 
gedruckter, „online“ oder elektronischer Form (die „Dokumentation“ und zusammen mit 
Software und Updates das „PRODUKT“). 

Für diese Zwecke wird “sie / ihnen” als die individuelle Person verstanden, die das Produkt 
im eigenen Namen installiert oder nutzt; oder sollte das Produkt im Namen einer 
Organisation heruntergeladen oder installiert worden sein wird unter „sie / ihnen“ diese 
Organisation verstanden. Hierbei akzeptiert die Person, die das Produkt herunterlädt oder 
installiert stellvertretend für die Organisation diesen Vertrag in der Weise, dass die 
Organisation in eigenem Namen handelt. 

Durch das Aufrufen, Herunterladen, Installieren, Speichern, Laden, Ausführen, Anzeigen 
oder Kopieren des Produkts in den Speicher eines Computers – wie weiter unten 
beschrieben – oder durch andere Nutzung der seiner Funktionen stimmen sie zu, an die 
Bedingungen und Konditionen dieses Vertrages gebunden zu sein. Sollten sie nicht mit den 
Bedingungen und Konditionen dieses Vertrages einverstanden sein wird der Lizenzgeber 
das Produkt nicht an sie lizensieren. In diesem Fall dürfen sie das Produkt in keiner Weise 
benutzen. 

BITTE LESEN SIE SORGFÄLTIG DIE BEDINUNGEN UND KONDITIONEN DIESES 
VERTRAGES, BEVOR SIE DEN “I AGREE” BUTTON ANKLICKEN UND/ODER DIE 
SOFTWARE STARTEN. DA AKTIONEN DIESER ART ALS ZEICHEN IHRER 
ZUSTIMMUNG ZUR BINDUNG AN DIESEN VERTRAG GELTEN, ERKLÄREN SIE SICH 
MIT DEM KLICKEN AUF DEN „I AGREE“-BUTTON DAMIT EINVERSTANDEN, DASS SIE 
ZU EINER PARTEI UND DAMIT ZU EINEM BESTANDTEIL DIESES VERTRAGES 
WERDEN, WELCHER HIERDURCH WIEDERUM RECHTLICH BINDEND UND WIE JEDER 
ANDERE SCHRIFTLICH VERHANDELTE UND UNTERSCHRIEBENE VERTRAG 
VOLLSTRECKBAR WIRD. SOLLTEN SIE MIT DEN BEDINGUNGEN DIESES VERTRAGES 
NICHT EINVERSTANDEN SEIN, SO KLICKEN SIE AUF DEN „CANCEL“-BUTTON UND 
VERMEIDEN SIE ES, DIE SOFTWARE ZU STARTEN. DAS PRODUKT WIRD NICHT AUF 
IHREM COMPUTER INSTALLIERT WERDEN. 
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1. Rechte am geistigen Eigentum 
 

Das PRODUKT ist Eigentum der DeviceLock, Inc. und steht unter deren Copyright. 

Die Software und jegliche im Produkt inbegriffene Dokumentation sind durch nationale 
Urheberschutzgesetze, sowie internationale Staatsverträge geschützt. 

Sie anerkennen, dass das Produkt, die Systeme, operativen Methoden und andere im 
Produkt enthaltene Informationen geistiges Eigentum der DeviceLock, Inc. darstellen und 
sowohl zivil-, straf- und urheberschutzrechtlich, durch das Geschäftsgeheimnis, als 
Handelsmarke, sowie durch Gesetze zum Schutz des geistigen Eigentums der British Virgin 
Islands, anderer Staaten und internationale Staatsverträge geschützt sind. 

Jedwede nichtautorisierte Nutzung des PRODUKTS bewirkt unmittelbar die Beendigung 
dieser Lizenz und kann sowohl zivil-, als auch strafrechtlich verfolgt werden. 

Der Besitz, die Installation oder die Benutzung des PRODUKTS begründet in keiner Weise 
Anspruch auf einen Teil oder das gesamte geistige Eigentum an dem PRODUKT. Zudem 
werden keinerlei Rechte außer den in diesem Vertrag explizit festgelten übertragen. 

Markenzeichen dürfen nur zur Identifikation von gedrucktem Output des Produktes im 
Einklang mit der gemeinhin gültigen Markenzeichen-Praxis und unter Verwendung des 
Namens des Markenzeicheninhabers gebraucht werden. Die Verwendung einer solchen 
Marke begründet keinerlei Rechte an dieser. Der Lizenzgeber und dessen Zulieferer 
besitzen und behalten sämtliche Rechte oder Anteile an dem Produkt und an sämtlichen 
Fehlerkorrekturen, Weiterentwicklungen, Updates oder anderen Modifikationen der Software 
ungeachtet ob die Leistung vom Lizenzgeber selbst oder von Dritten erbracht wurde 
inklusive aller Copyrights, Handelsmarken oder dem geistigen Eigentum. 

Alle unter dieser Lizenz erstellten Kopien müssen diesen Eigentumsvermerk tragen, der auf 
und innerhalb des Produktes erscheint. Hierin wird ausschließlich vereinbart, dass ihnen 
durch diesen Vertrag keinerlei geistiges Eigentum zuteil wird, sondern lediglich ein den 
Bedingungen und Konditionen dieses Vertrages entsprechendes Nutzungsrecht. 
 

 

2. Umfang der Lizenz 
 

Sie erhalten eine nicht-exklusive Lizenz zur Nutzung des PRODUKTS im nachfolgend 
beschriebenen Umfang: 

 

2.1. Testphase 
Jeder hat das Recht, das PRODUKT (unregistrierte Version) für den Zeitraum von 30 Tagen 
zu nutzen. 

Sie dürfen die Testversion ausschließlich zu Probezwecken nutzen und zwar ausschließlich 
während der Testphase von 30 Tagen beginnend – so nicht anders angegeben – mit dem 
Zeitpunkt der erstmaligen Installation des PRODUKTS. 

Sofern sie das PRODUKT nach der Testphase von 30 Tagen (oder weniger) weiterhin 
nutzen möchten, sind sie VERPFLICHTET, sich zu registrieren. Eine Registrierung erfordert 
den Kauf der voll-umfänglichen Software. Abhängig von der Zahlung stellt der Lizenzgeber 
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ihnen eine Lizenzdatei zur Verfügung. Jedwede Nutzung des Produkts zu anderen Zwecken 
als oder nach der Testphase ist strengstens untersagt. 

Die unregistrierte (trial) Version der Software kann unter der Bedingung frei weitergegeben 
werden, dass das Produkt in keiner Weise verändert wurde. Weder Individuen, noch 
Unternehmen ist es ohne schriftliche Genehmigung durch die DeviceLock, Inc. / DeviceLock 
Europe GmbH gestattet, die Weitergabe dieser Version des PRODUKTS zu berechnen. 

 

2.2. Registrierte Lizenzen 
Einzelplatzlizenz 

Eine Einzelplatzlizenz beinhaltet das Recht, das Produkt auf einem einzigen Computer zu 
installieren und zu nutzen. Soll das Produkt auf mehreren Computern genutzt werden, so ist 
die entsprechende Anzahl an Lizenzen zu erwerben. 

Weitere Informationen über technische Funktionen des Produkts und bestimmte Arten von 
Lizenzen entnehmen sie bitte der Dokumentation. 

 

2.3. Verleihen und Leasing 
Die registrierte Software darf ohne vorherige schriftliche Einwilligung der DeviceLock, Inc. / 
DeviceLock Europe GmbH weder geliehen, noch geleast werde. 

 

2.4. Sicherheitskopie 
Es ist nicht gestattet Kopien des PRODUKTS gleich welcher Art anzufertigen. Sie dürfen 
jedoch eine (1) Kopie des PRODUKTS für Backup- und Archivzwecke erstellen, jedoch muss 
zu jeder Zeit sichergestellt sein, dass sich das Original und sämtliche Kopien in ihrem Besitz 
und unter ihrer Kontrolle befinden und dass ihr Gebrauch= des PRODUKTS die 
Bedingungen dieses Vertrages nicht verletzt. Sollten sie das PRODUKT permanent 
übertragen sind sie verpflichtet, alle in ihrem Besitz befindlichen Kopien zu löschen / 
unbrauchbar zu machen und eine kurze Nachricht darüber an DeviceLock, Inc. / DeviceLock 
Europe GmbH zu senden.  

 

2.5. Untersagung von “reverse engineering” 
Sie erklären sich damit einverstanden, das Produkt weder zu modifizieren, zu dekompilieren, 
oder in anderer Weise zu verändern, es sei denn, eine solche Aktivität ist explizit durch 
geltendes Recht vorgesehen. 

 

2.6. Modifikationen 
Sie erklären sich damit einverstanden keinerlei Modifikationen am Produkt durchzuführen 
oder Derivate (vollständig oder teilweise) desselben basierend auf dessen Technik zu 
erstellen, es sei denn, dies ist im geltenden Lizenzvertrag gestattet. 
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3. Lizenzschlüssel-Datei 
 

3.1. Lizenzschlüssel-Datei – eine Datei, die ihnen von DeviceLock, Inc. / DeviceLock Europe 
GmbH und/oder einem autorisierten Reseller oder Distributor zur Verfügung gestellt wird und 
eine eindeutige Zeichenfolge beinhaltet, die den Kauf der Lizenz bestätigt, Informationen 
über diese beinhaltet die volle Funktionalität des Programms unter Berücksichtigung dieser 
Lizenzvereinbarung aktiviert. 

 

3.2. Die Lizenzschlüssel-Datei stellt eine vertrauliche Information der DeviceLock, Inc. / 
DeviceLock Europe GmbH dar. Im Hinblick darauf verpflichten sie sich, diese Datei oder 
deren Inhalt ohne vorherige schriftliche Genehmigung zu übertragen, zu kopieren, 
anzubieten, oder in anderer Weise Dritten zugänglich zu machen. Sie erklären sich damit 
einverstanden, geeignete Sicherheitsmaßnahmen zu treffen, um diese ihnen zur Verfügung 
gestellten vertraulichen Informationen zu schützen und diesen Schutz nach bestem Wissen 
und Gewissen aufrecht zu erhalten. 

 

 

4. Garantien und Haftungsausschluss 
 

4.1. DeviceLock, Inc. / DeviceLock Europe GmbH garantiert für einen Zeitraum von 90 
Tagen ab dem Datum der Bereitstellung der Registrierungs-Schlüssel-Datei die 
Unversehrtheit des Mediums, auf dem ihnen das Produkt vom Lizenzgeber zur Verfügung 
gestellt wurde. Weiterhin wird sichergestellt, dass die Software im Rahmen des in der 
Dokumentation beschriebenen Umfangs funktioniert und alle vom Lizenzgeber publizierten 
Spezifikationen erfüllt. Diese bedingte Garantie wird als nichtig betrachtet, sollte der Defekt 
aufgrund eines Unfalls, fehlerhafter Anwendung, Modifikation des Produktes oder einer 
anderen Verletzung der hier und in der Dokumentation festgesetzten Bestimmungen 
hervorgerufen worden sein. Hierbei ist unerheblich ob eine etwaige Modifikation mit oder 
ohne Zustimmung des Herstellers vorgenommen wurde. 

 

4.2. DEVICELOCK, INC. / DEVICELOCK EUROPE GMBH GARANTIERT NICHT DAFÜR, 
DASS DIE SOFTWARE FÜR JEDWEDE ANWENDUNG GEEIGNET IST. DER 
LIZENZGEBER LEHNT SÄMTLICHE ANDEREN GARANTIEN IM BEZUG AUF DIE 
SOFTWARE OB AUSDRÜCKLICH ODER IMPLIZIT AB. 

SIE ÜBERNEHMEN ALLE RISIKEN UND DIE VERANTWORTUNG FÜR DIE WAHL, 
INSTALLATION UND NUTZUNG DES PRODUKTS UND ALLEN DARAUS 
RESULTIERENDEN ERGEBNISSEN EINSCHLIESSLICH UNBEGRENZTER SCHÄDEN AN 
SPEICHERMEDIEN, FESTPLATTEN ODER DEM VERLUST VON DATEN.  

 

4.3. Rechtsansprüche 
Der Lizenzgeber hat bei einem Bruch der vorliegenden Garantien die Wahl zwischen zwei 
Optionen: (i) Erstattung des Kaufpreises, sofern bereits gezahlt oder (ii) Ersatz des defekten 
Datenträgers, auf dem das Produkt zur Verfügung gestellt wurde. Weitergehende Ansprüche 
gegenüber dem Lizenzgebers oder seiner Distributoren bestehen nicht. 
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5. Haftungsbeschränkung / Haftungsausschluss 
 

SOLANGE NICHT DURCH GESETZ BESCHRÄNKT ÜBERNEHMEN DER LIZENZGEBER, 
SEINE RESELLER ODER DISTRIBUTOREN KEINE HAFTUNG FÜR SCHÄDEN GLEICH 
WELCHER ART. HIERZU ZÄHLEN AUCH OHNE EINSCHRÄNKUNG GEWINNVERLUSTE, 
GESCHÄFTSSTÖRUNGEN, DATENVERLUSTE, HARD- ODER SOFTWARE-SCHÄDEN 
ODER SONSTIGE FEHLER DIE DURCH DIE NUTZUNG DES PRODUKTS ENTSTEHEN. 
DES WEITEREN WIRD KEINE HAFTUNG ÜBERNOMMEN FÜR SCHÄDEN AUS 
INKOMPATIBILITÄT ZU VORHANDENER HARD- ODER SOFTWARE, SELBST WENN 
AUF MÖGLICHE PROBLEME ZUVOR HINGEWIESEN WURDE. 

IN KEINEM FALL WIRD DIE HAFTUNG DURCH DEN LIZENZGEBER DEN KAUFPREIS 
ÜBERSTEIGEN, DER ZUVOR DURCH SIE FÜR DEN ERWERB DER LIZENZEN GEZAHLT 
WURDE. 

 

 

6. Technischer Support und Updates 
 

6.1. Technischer Support wird über E-Mail während der regulären Geschäftszeiten (GMT + 
03:00) gewährt. Dieser technische Support ist für die Dauer eines Jahres nach Erhalt der 
Lizenz-Schlüsseldatei kostenlos. Sollten sie nach Ablauf dieser Zeit für neue Updates 
bezahlen, haben sie gemäß 6.2 dieser Vereinbarung Anspruch auf ein weiteres Jahr 
Support. 

 

6.2. Registrierte Benutzer haben für die Dauer eines Jahres nach Erhalt der Lizenz-
Schlüsseldatei Anspruch auf kostenlose Updates. DeviceLock, Inc. / DeviceLock Europe 
GmbH behält sich das Recht vor, für einen längeren Zeitraum kostenlose Updates zur 
Verfügung zu stellen. 

 

6.3. Die Bereitstellung von Updates nach Ablauf dieser Ein-Jahres-Frist ist bedingt durch die 
Zahlung einer zusätzlichen Gebühr in Übereinstimmung mit den Preisen, die auf der Website 
des Lizenzgebers www.devicelock.com / www.devicelock.de angegeben werden. 

 

6.4. Die Ein-Jahres-Frist für kostenlose Updates ist nicht auf umfassende Produktupdates 
anwendbar. Umfassende Produktupdates sind Weiterentwicklungen oder Veränderungen, 
die dem Produkt grundlegend neue Funktionen oder Eigenschaften hinzufügen. Umfassende 
Produktupdates werden von DeviceLock, Inc. / DeviceLock Europe GmbH normalerweise 
nur gegen Zahlung einer zusätzlichen Gebühr durch den Benutzer angeboten. In jedem Fall 
behält sich die DeviceLock, Inc. / DeviceLock Europe GmbH das Recht vor, umfassenden 
Produktupdates in einigen Fällen kostenlos anzubieten. 
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7. Geltendes Recht und Gerichtsstand  
 

Diese Vereinbarung soll rechtlich für die Gesetze der British Virgin Islands ausgelegt und an 
diese gebunden sein, ohne Wiederspruch zu Gesetzen, Regeln und Prinzipien. Diese 
Vereinbarung beabsichtigt keine Regelung im Sinne der UN-Konvention für Verträge zum 
internationalen Handel von Gütern zu sein, deren Anwendung ausdrücklich ausgeschlossen 
ist. 

Die ausschließliche Zuständigkeit für aus dieser Vereinbarung erwachsenden 
Rechtsstreitigkeiten  liegt bei den Gerichten der British Virgin Islands. Sie stimmen zu auf 
jedwedes Recht zum Antrag auf Änderung der Zuständigkeiten zu verzichten. 

 

 

8. Diverses 
 

8.1. Salvatorische Klausel 
Sollten einzelne Aspekte dieses Vertrages unwirksam sein oder werden, so einigen sich die 
Parteien darauf, dass dies keinerlei Effekt auf die übrigen Paragraphen dieses Vertrags hat.  

 

8.2. Recht auf Wiederruf 
Das Produkt wird als “TRY BEFORE BUY” vermarktet – DeviceLock, Inc. bietet für 
potentielle Benutzer und zu Evaluierungszwecken eine Probeversion an. Daher ist eine 
Rückgabe für elektronisch vertriebene Programme generell ausgeschlossen. Ausnahmen 
können durch spezielle Umstände bedingt werden. 

 

8.3. Kontaktinformationen 
Die DeviceLock, Inc. / DeviceLock Europe GmbH behält sich das Recht vor, diesen Vertrag 
von Zeit zu Zeit abzuändern. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright(c) 1997-2009 DeviceLock, Inc. / DeviceLock Europe GmbH 

Alle Rechte vorbehalten. 

DeviceLock ist ein eingetragenes Markenzeichen. 


